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Verlängerung der Überbrückungshilfe und des 
Kurzarbeitergeldes 

 
Die Bundesregierung hat sich auf Maßnahmen geei-
nigt, die den Betroffenen der Corona-Pandemie wei-
ter unter die Arme greifen sollen. So wird die Inan-
spruchnahme von Überbrückungshilfen bis zum 
31.12.2020 verlängert. Nach Informationen der Bun-
dessteuerberaterkammer wird das derzeitige Pro-
gramm für die Fördermonate Juli bis August 2020 un-
verändert weitergeführt; die Anträge waren bis spä-
testens 30.9.2020 zu stellen. Anträge für die Förder-
monate September bis Dezember 2020 sind voraus-
sichtlich ab Oktober möglich. 
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Die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes wird für 

Betriebe, die bis zum 31.12.2020 Kurzarbeit einge-
führt haben, auf bis zu 24 Monate verlängert (also 
längstens bis zum 31.12.2021). Mit dem „Sozial-
schutzpaket II“ wurde bereits eine befristete Erhö-
hung des Kurzarbeitergeldes, das u. a. von der 
Dauer der Kurzarbeit abhängig ist, eingeführt. Regu-
lär beträgt das Kurzarbeitergeld 60 % und für Eltern 
67 % des Lohnausfalls. Nunmehr wird ab dem 4. Mo-
nat des Bezugs das Kurzarbeitergeld für kinderlose 
Beschäftigte, die derzeit um mindestens 50 % we-
niger arbeiten, auf 70 % und ab dem 7. Monat auf 

80 % des Lohnausfalls erhöht. Beschäftigte mit Kin-
dern erhalten ab dem 4. Monat des Bezugs 77 % und 
ab dem 7. Monat 87 %. Diese Erhöhungen gelten bis 
31.12.2021 für alle, deren Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld bis zum 31.3.2021 entstanden ist. 

 

 

 
Jahressteuergesetz 2020 in Planung 

 
Mit dem sog. Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) 
will die Bundesregierung notwendige Anpassungen 
an EU-Recht und die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs sowie des Bundesfinanzhofs vor-
nehmen. Aufgegriffen wurden aber auch neue Rege-
lungen. Nachfolgend sollen zunächst die für die Steu-
erpflichtigen wichtigsten Änderungen aufgezeigt wer-
den. 
 
Neuregelung des Investitionsabzugsbetrags: Die 

Planungen sehen vor, den Investitionsabzugsbetrag 
von 40 % auf 50 % anzuheben. Investitionsabzugs-
beträge und Sonderabschreibungen sollen künftig 
auch für vermietete begünstigte Wirtschaftsgüter un-
eingeschränkt gelten. Das gilt unabhängig von der 
Dauer der jeweiligen Vermietung. Somit sind künftig 
- im Gegensatz zur bisherigen Regelung - auch län-
gerfristige Vermietungen für mehr als drei Monate 
unschädlich. 
 
Bislang gelten für die einzelnen Einkunftsarten unter-
schiedliche Betriebsgrößenmerkmale, die für die In-
anspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags nicht 
überschritten werden dürfen. Künftig soll für alle Ein-
kunftsarten eine einheitliche Gewinngrenze 

i. H. v. 150.000 € für die Inanspruchnahme von In-
vestitionsabzugsbeträgen gelten. 
 
Anmerkung: Diese Änderung gilt gleichermaßen 

auch für die Inanspruchnahme von Sonderabschrei-
bungen von bis zu 20 %. 
 
Insbesondere im Rahmen von Betriebsprüfungen 
wurde die „nachträgliche“ Beantragung des Investiti-
onsabzugs in Anspruch genommen, um festgestellte 
Mehrergebnisse auch noch nach Anschaffung eines 
Wirtschaftsguts zu kompensieren. Eine Neuregelung 
verhindert die Verwendung von Investitionsabzugs-
beträgen für Investitionen, die zum Zeitpunkt der Gel-
tendmachung bereits angeschafft oder hergestellt 
wurden. 
 
In Zukunft soll sichergestellt werden, dass der Inves-
titionsabzugsbetrag nur demjenigen gewährt wird, 
der auch tatsächlich Investitionen tätigt. So kann er 
auch nur für Investitionen eines Mitunternehmers in 
seinem Sonderbetriebsvermögen verwendet wer-
den. 
 
Die Neuregelungen zum Investitionsabzugsbetrag 
und der Sonderabschreibung sollen bereits in nach 
dem 31.12.2019 endenden Wirtschaftsjahren gelten. 
 
Steuerbegünstigte Zusatzleistungen des Arbeit-
gebers: Mit einer neuen Regelung soll für das ge-

samte Einkommensteuergesetz klargestellt werden, 
dass nur Zusatzleistungen des Arbeitgebers – also 
Leistungen, die zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn gezahlt werden – steuerbegünstigt 
sind. Leistungen werden nur dann „zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht, wenn  

 die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeits-
lohn angerechnet,  

 der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der 
Leistung herabgesetzt,  

 die verwendungs- oder zweckgebundene Leis-
tung nicht anstelle einer bereits vereinbarten  
künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt 
und  

 bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht er-
höht wird.  

 
Hier hatte der Bundesfinanzhof mit Urteilen vom 
1.8.2019 eine andere Auffassung vertreten. Die Neu-
regelung ist erstmals auf Leistungen, die in einem 
nach dem 31.12.2019 endenden Lohnzahlungszeit-
raum zugewendet werden, zu gebrauchen. 
 
Steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld: 

Durch das Corona-Steuerhilfegesetz wurde eine be-
grenzte und befristete Steuerbefreiung für Zu-
schüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld ein-
geführt. Die Befristung wird durch das JStG 2020 um 
ein Jahr verlängert. Die Steuerfreiheit gilt damit für 
Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29.2.2020 
beginnen und vor dem 1.1.2022 enden. 
 
Verbilligte Wohnungsüberlassung: Bei einer ver-

billigten Überlassung einer Wohnung zu weniger als 
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66 % der ortsüblichen Miete ist eine generelle Auftei-
lung der Nutzungsüberlassung in einen entgeltlich 
und einen unentgeltlich vermieteten Teil vorzuneh-
men, wobei nur die auf den entgeltlich vermieteten 
Teil der Wohnung entfallenden Werbungskosten von 
den Mieteinnahmen abgezogen werden können. 
 
Mit einer Änderung im Einkommensteuergesetz wird 
die Grenze für die generelle Aufteilung der Wohn-
raumüberlassung ab dem Veranlagungszeitraum 
2021 in einen entgeltlich und in einen unentgeltlich 
vermieteten Teil auf 50 % der ortsüblichen Miete her-
abgesetzt. Beträgt das Entgelt 50 % und mehr, je-
doch weniger als 66 % der ortsüblichen Miete, ist 
eine sog. Totalüberschussprognoseprüfung vorzu-
nehmen.  
 
Fällt diese Prüfung positiv aus, wird Einkunftserzie-
lungsabsicht angenommen und der volle Werbungs-
kostenabzug gewährt. Bei einem negativen Ergebnis 
ist von einer Einkunftserzielungsabsicht nur für den 
entgeltlich vermieteten Teil auszugehen, für den die 
Werbungskosten auch nur anteilig abgezogen wer-
den können. 
 
Weitere Änderungen sind bei der Umsetzung des 
sog. Mehrwertsteuer-Digitalpakets und die Kon-
kretisierung zur Rückwirkung einer Rechnungs-
korrektur geplant. 

 
Bitte beachten Sie: Diese Informationen wurden 

dem „Regierungsentwurf des JStG 2020“ entnom-
men. Bis zur Verabschiedung des Gesetzes können 
und werden sich vermutlich noch Änderungen erge-
ben. Über die einzelnen Neuregelungen informieren 
wir Sie, sobald das Gesetzespaket verabschiedet 
wurde und sie in Kraft treten.  
 

 

 
Fortführung der Tätigkeit trotz Veräußerung der 
freiberuflichen Praxis 

 
Bei der Veräußerung einer Praxis aus einer selbst-
ständigen Tätigkeit entsteht i. d. R. ein steuerlich zu 
berücksichtigender Veräußerungsgewinn. Damit die-
ser auch steuerbegünstigt behandelt wird, müssen 
die bisherige Tätigkeit für eine gewisse Zeit in dem 
örtlichen Bereich eingestellt sowie die wesentlichen 
Betriebsgrundlagen veräußert werden. Dazu gehö-
ren auch die immateriellen Wirtschaftsgüter, wie z. B. 
ein Mandanten- oder Patientenstamm und der Pra-
xiswert. 

Unschädlich für eine steuerbegünstigte Veräußerung 
ist, wenn zwar die eigentliche Praxis veräußert 
wurde, die bisherige Tätigkeit aber geringfügig von 
dem Veräußerer weitergeführt wird. Dies gilt jedoch 
nur, solange die darauf entfallenden Umsätze in den 
letzten drei Jahren weniger als 10 % der gesamten 
Einnahmen ausmachen.  
 
Die Finanzverwaltung ging bisher davon aus, dass 
die Hinzugewinnung neuer Mandate im Rahmen der 
geringfügigen Tätigkeit einen schädlichen Vorgang 
bei der begünstigten Praxisveräußerung darstellt. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in seinem 
Urteil vom 11.2.2020 schadet das Ausnutzen alter 
Beziehungen, um neue Mandate hinzuzugewinnen, 
nicht dem Vorgang der steuerbegünstigten Veräuße-
rung, solange der geringfügige Umfang nicht über-
schritten wird. Dem hat sich nunmehr die Finanzver-
waltung mit Schreiben vom 14.5.2020 angeschlos-
sen. 
 
 
Steuerliche Behandlung der Implementierung ei-
ner TSE bei Kassensystemen 

 
Das sog. „Kassengesetz“ verpflichtet zum Schutz 
von elektronischen Aufzeichnungen von Kassenein-
nahmen zu einer „Technischen Sicherheitseinrich-
tung“ (TSE). Eine TSE besteht i. d. R. aus einem Si-
cherheitsmodul, einem Speichermedium und einer 
einheitlichen digitalen Schnittstelle.  
 
Die TSE ist zwar ein selbstständiges Wirtschaftsgut, 
es ist allerdings nicht selbstständig nutzbar. Die Auf-
wendungen für die Anschaffung der Hardware sind 
über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 
Jahren abzuschreiben. Ein Sofortabzug oder die Bil-
dung eines Sammelpostens ist nicht zulässig.  
 
Bei einer TSE, die als Hardwarelösung in ein beste-
hendes Wirtschaftsgut eingebaut wird, sind die Auf-
wendungen für die Sicherheitseinrichtung als nach-
trägliche Anschaffungskosten des jeweiligen Wirt-
schaftsguts zu berücksichtigen und über dessen 
Restnutzungsdauer abzuschreiben.  
 
Entgelte für eine cloudbasierte TSE, die monatlich zu 
zahlen sind, können sofort als Betriebsausgaben ab-
gezogen werden. Die Aufwendungen für die Imple-
mentierung der einheitlichen digitalen Schnittstelle, 
die die TSE an ein elektronisches Aufzeichnungssys-
tem sowie an die Finanzverwaltung für Kassensys-
teme anbindet, gelten als Anschaffungsnebenkosten 
des Wirtschaftsguts „TSE“. 
 
Vereinfachungsregelung: Mit Schreiben vom 

21.8.2020 akzeptiert die Finanzverwaltung, dass 
Kosten für die erstmalige Ausrüstung bestehender 
Kassen oder Kassensysteme mit einer TSE sowie 
die erstmalige Implementierung einer einheitlichen 
digitalen Schnittstelle in voller Höhe als Betriebsaus-
gaben abgezogen werden können.  
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Kommission empfiehlt schrittweise Anhebung 
des Mindestlohns 

 
Laut einer Empfehlung der Mindestlohnkommission 
vom 1.7.2020 soll der gesetzliche Mindestlohn in 
mehreren Stufen angehoben werden. Seit dem 
1.1.2020 liegt dieser bei 9,35 € brutto. In den nächs-
ten Stufen steigt der Mindestlohn zum 1.1.2021 auf 
9,50 €, zum 1.7.2021 auf 9,60 € und zum 1.1.2022 
auf 9,82 €. Ab dem 1.7.2022 soll er dann 10,45 € 
brutto betragen.  
 
Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer über 18 Jahre. Unter be-
stimmten Voraussetzungen haben auch Praktikantin-
nen und Praktikanten Anspruch auf Mindestlohn. 
Ausgenommen vom Erhalt des Mindestlohns sind 
z. B. Auszubildende, ehrenamtlich Tätige, Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an einer Maßnahme der 
Arbeitsförderung und Angestellte mit Branchentarif-
verträgen.  
 
Besondere Beachtung kommt hier den geringfügig 
Beschäftigten, den sog. Minijobbern, zu. Bei Verträ-
gen mit Minijobbern sollte überprüft werden, ob durch 
den Mindestlohn die Geringfügigkeitsgrenze von 450 
€ pro Monat überschritten wird.  
 

 

 
Ausschluss der Erstausbildungskosten als Wer-
bungskosten  

 
Als Erstausbildung gilt jede Ausbildung, die nach 
dem regulären Schulabschluss angefangen und 
durch eine Abschlussprüfung, welche die Befähigung 
erteilt in dem angestrebten Beruf zu arbeiten, been-
det wird. Wenn für die Ausübung eines Berufs nach 
dem Bachelor- auch noch ein Masterabschluss erfor-
derlich ist, wie z. B. beim Beruf des Lehrers, so gilt 
auch der Master als Teil der Erstausbildung. Zwi-
schen den Abschnitten einer mehraktigen Berufsaus-
bildung muss ein enger zeitlicher und sachlicher Zu-
sammenhang liegen. Eine Zweitausbildung, deren 
Kosten unstreitig als Werbungskosten angesetzt 

werden können, liegt eher dann vor, wenn diese ne-
ben der eigentlichen Berufstätigkeit ausgeübt wird 
und hinter dieser zurücktritt. 
 
Der BFH hat am 12.2.2020 entschieden, dass kein 
Werbungskostenabzug für die entstandenen Auf-
wendungen der Erstausbildung möglich ist. Das gilt 
allerdings nicht für Erstausbildungen, welche im Rah-
men eines Dienstverhältnisses stattfinden, da hier di-
rekte Werbungskosten für steuerpflichtige Einnah-
men vorliegen. Ein Ansatz kann in anderen Fällen 
höchstens als Sonderausgabe in Höhe von maximal 
6.000 € erfolgen. 
 
 
Vorsteuerabzugsberechtigung für Renovierungs-
kosten eines Homeoffice 

 
Wird eine als Homeoffice genutzte Wohnung im Rah-
men einer unternehmerischen Tätigkeit vermietet, 
kann die Umsatzsteuer grundsätzlich als Vorsteuer 
steuerlich angesetzt werden. Dazu zählen neben 
Aufwendungen für Renovierungsarbeiten an aus-
schließlich beruflich genutzten Räumen, wie Büro- 
und Besprechungsräume, auch Renovierungskosten 
an Sanitärräumen. Ausgenommen sind nach Auffas-
sung des Bundesfinanzhofs (BFH) in seinem Urteil 
vom 7.5.2020 jedoch Aufwendungen für ein mit Du-
sche und Badewanne ausgestattetes Badezimmer, 
da dies dem privaten Bereich zuzuordnen ist.  
 
Im verhandelten Fall ging es um Kosten, die für die 
Renovierung einer Einliegerwohnung, welche der 
Vermieter zur Homeoffice Tätigkeit umsatzsteuer-
pflichtig an seinen Arbeitgeber vermietete, angefallen 
waren. Teil der Renovierungsarbeiten war auch ein 
Badezimmer mit Dusche und Badewanne. Das Urteil 
des BFH stellt hierfür allerdings die berufliche Nut-
zung der als Homeoffice vermieteten Räumlichkeiten 
in den Fokus. Während sich bei einer Bürotätigkeit 
die berufliche Nutzung auch auf einen Sanitärraum 
erstrecken kann, ist dies bei einem mit Dusche und 
Badewanne ausgestatteten Badezimmer nicht der 
Fall. 
 

 
Verkürztes Restschuldbefreiungsverfahren von 
der Bundesregierung beschlossen 

 
Mit dem am 1.7.2020 von der Bundesregierung be-
schlossenen Gesetzentwurf sollen die Richtlinienvor-
gaben zur Restschuldbefreiung umgesetzt werden. 
Nachfolgend die wichtigsten Punkte im Überblick: 
 

 Das Verfahren soll im Regelfall von 6 Jahren auf 
3 Jahre verkürzt werden. 

 Die Regelungen gelten nicht nur für unternehme-
risch tätige Schuldner, sondern auch für Verbrau-
cher. 

 Die Tilgung der Verbindlichkeiten in einer be-
stimmten Höhe ist nicht mehr erforderlich. 

 Schuldner müssen jedoch auch weiterhin be-
stimmten Pflichten und Obliegenheiten nachkom-
men, um eine Restschuldbefreiung erlangen zu 
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können, z. B. einer Erwerbstätigkeit nachgehen 
oder sich um eine solche bemühen. 

 In der sog. Wohlverhaltensphase sollen Verbrau-
cher stärker zur Herausgabe von erlangtem Ver-
mögen herangezogen werden. Außerdem wird 
ein neuer Grund zur Versagung der Restschuld-
befreiung geschaffen, wenn in der Wohlverhal-
tensphase unangemessene Verbindlichkeiten 
begründet werden. 

 
Die Verfahrensverkürzung soll für Verbraucher zu-
nächst bis zum 30.6.2025 befristet werden, um etwa-
ige Auswirkungen auf das Antrags-, Zahlungs- und 
Wirtschaftsverhalten von Verbrauchern beurteilen zu 
können. Die Verkürzung des Verfahrens soll insge-
samt nicht dazu führen, dass ein Schuldner im Falle 
einer erneuten Verschuldung auch schneller zu einer 
zweiten Restschuldbefreiung kommen kann. Daher 
wird die derzeitige zehnjährige Sperrfrist auf elf Jahre 
erhöht und das Restschuldbefreiungsverfahren in 
Wiederholungsfällen auf fünf Jahre verlängert. 
 
Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens 
auf drei Jahre soll für alle Insolvenzverfahren gelten, 
die ab dem 1.10.2020 beantragt werden. Damit kön-
nen auch diejenigen Schuldner bei einem wirtschaft-
lichen Neuanfang unterstützt werden, die durch die 
Corona-Pandemie in die Insolvenz geraten sind. Für 
Insolvenzverfahren, die ab dem 17.12.2019 bean-
tragt wurden, soll das derzeit sechsjährige Verfahren 
monatsweise verkürzt werden. 
 

 

 
Klare Regelungen in Verbraucherkreditverträgen 
zur Berechnung der Widerrufsfrist 

 
Verbraucherkreditverträge müssen in klarer und 
prägnanter Form die Modalitäten für die Berechnung 
der Widerrufsfrist angeben. Dieses wird nicht erfüllt, 
wenn auf unterschiedliche Paragrafen im nationalen 
Recht verwiesen wird. 
 
Die Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
hatten zu dieser Problematik folgenden Sachverhalt 
zur Entscheidung vorliegen: Im Jahr 2012 nahm ein 
Verbraucher bei einer Bank einen grundpfandrecht-
lich gesicherten Kredit über 100.000 € mit einem bis 
zum 30.11.2021 gebundenen Sollzinssatz von 3,61 
% pro Jahr auf. 

Der Kreditvertrag sah vor, dass der Darlehensneh-
mer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
widerrufen kann und dass diese Frist nach Abschluss 
des Vertrags zu laufen beginnt, aber erst, nachdem 
der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben erhalten 
hat, die eine bestimmte Vorschrift des deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuchs vorsieht. Diese Angaben, 
deren Erteilung an den Verbraucher indessen für den 
Beginn der Widerrufsfrist maßgeblich ist, führt der 
Vertrag somit nicht selbst auf. Er verweist lediglich 
auf eine deutsche Rechtsvorschrift, die selbst auf 
weitere Vorschriften des deutschen Rechts verweist. 
 
Anfang 2016 erklärte der Verbraucher gegenüber der 
Bank den Widerruf seiner Vertragserklärung. Die 
Bank war der Ansicht, dass sie den Verbraucher ord-
nungsgemäß über sein Widerrufsrecht belehrt hatte 
und die Frist für die Ausübung dieses Rechts bereits 
abgelaufen war. 
 
Im o. g. Fall stellte der EuGH fest, dass der im fragli-
chen Vertrag enthaltene Verweis auf die deutschen 
Rechtsvorschriften nicht dem Erfordernis genügt, 
den Verbraucher in klarer und prägnanter Form über 
die Frist und die anderen Modalitäten für die Aus-
übung des Widerrufsrechts zu informieren. 
 
Anmerkung: Ist die Belehrung über den Beginn der 

Widerrufsfrist ungültig, kann ein Verbraucher ggf. 
den Widerruf noch nach der beabsichtigten Frist er-
klären. 
 
 
Keine Duldung der Zeiterfassung per Fingerab-
druck 

 
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG) 
hat mit Urteil vom 4.6.2020 entschieden, dass Arbeit-
nehmer nicht zu einer Zeiterfassung per Fingerab-
druck-Scanner verpflichtet sind.  
 
Zu dieser Entscheidung lag dem Gericht folgender 
Sachverhalt vor: Ein Arbeitgeber führte ein Zeiterfas-
sungssystem ein, das mit einem Fingerabdruck-
Scanner bedient wird. Das eingeführte System verar-
beitet nicht den Fingerabdruck als Ganzes, sondern 
die Fingerlinienverzweigungen (Minutien). Der Ar-
beitnehmer lehnte eine Benutzung dieses Systems 
ab. Der Arbeitgeber erteilte ihm deshalb eine Abmah-
nung. 
 
Das LAG führte aus, dass der Arbeitnehmer dieses 
Zeiterfassungssystem nicht nutzen muss. Auch wenn 
das System nur Minutien verarbeitet, handelt es sich 
um biometrische Daten. Eine Verarbeitung solcher 
Daten ist nach der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) nur ausnahmsweise möglich. Eine solche 
Ausnahme kann hier nicht festgestellt werden. Ent-
sprechend war eine Erfassung ohne Einwilligung des 
Arbeitnehmers nicht zulässig. Die Weigerung der 
Nutzung stellte deshalb keine Pflichtverletzung dar, 
sodass der Arbeitnehmer die Entfernung der Abmah-
nung aus der Personalakte verlangen durfte.  
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Altersdiskriminierung in einer Stellenanzeige 

 
Bietet der Arbeitgeber in einer Stellenanzeige eine 
„zukunftsorientierte, kreative Mitarbeit in einem jun-
gen, hochmotivierten Team“, so liegt hierin eine Tat-
sache, die eine Benachteiligung des nicht eingestell-
ten 61-jährigen Bewerbers wegen des Alters vermu-
ten lässt. 
 
Dieser Hinweis enthält regelmäßig nicht nur die Bot-
schaft an potentielle Stellenbewerber, dass die Mit-
glieder des Teams jung und deshalb hochmotiviert 
sind. Eine solche Angabe in einer Stellenanzeige 
kann aus der Sicht eines objektiven Empfängers zu-
dem regelmäßig nur so verstanden werden, dass der 
Arbeitgeber einen Arbeitnehmer sucht, der in das 
Team passt, weil er ebenso jung und hochmotiviert 
ist wie die Mitglieder des vorhandenen Teams. 
 
 
Kein Anspruch auf halbe Urlaubstage 

 
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg 
(LAG) hatte in einem Fall zu entscheiden, in dem ei-
nem Arbeitnehmer antragsgemäß im Jahr 2015 an 
18 Tagen und im Jahr 2016 an 13 Tagen halbe Ur-
laubstage gewährt wurden. Im Jahr 2017 teilte der 
Arbeitgeber mit, dass er ihm zukünftig nicht mehr als 
6 halbe Tage pro Jahr gewährt. 
 
Nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) sind bei der 
zeitlichen Festlegung des Urlaubs die Urlaubswün-
sche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei 
denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betrieb-
liche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeit-
nehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vor-
rang verdienen, entgegenstehen. Ferner ist der Ur-
laub zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, 
dass dringende betriebliche oder in der Person des 
Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Ur-
laubs erforderlich machen. 
 
Ein Urlaubswunsch, der auf eine Zerstückelung und 
Atomisierung des Urlaubs in Kleinst-raten gerichtet 
ist, muss nicht erfüllt werden. Eine solche Urlaubsge-
währung wäre nicht geeignet, die Urlaubsansprüche 
des Arbeitnehmers zu erfüllen. 
 
Das BUrlG kennt keinen Rechtsanspruch auf halbe 
Urlaubstage bzw. Bruchteile von Urlaubstagen. Von 
obigen Grundsätzen kann für die Urlaubsansprüche, 
die den gesetzlichen Mindesturlaub übersteigen, 
durch vertragliche Vereinbarung abgewichen wer-
den. Vor diesem Hintergrund entschieden die LAG-
Richter zugunsten des Arbeitgebers. 
 
 
Unternehmerisches Risiko entscheidet über freie 
Mitarbeiter 

 
Freie Mitarbeiter können als abhängig Beschäftigte 
gelten, wenn sie kein unternehmerisches Risiko tra-
gen. Zu diesem Schluss kamen die Richter des Hes-
sischen Landessozialgerichts (LSG) in einem Urteil 
vom 5.3.2020. 

Grundlegend für das Urteil war der Fall einer Physio-
therapeutin, die in einer Praxis als freie Mitarbeiterin 
arbeitete. Sie war an keinerlei Praxiskosten beteiligt 
und erhielt den Großteil ihrer benötigten Arbeitsma-
terialien über die Praxis. Behandlungen rechnete die 
Physiotherapeutin über das Abrechnungssystem der 
Praxisinhaberin ab. Diese erhielt 30 % der jeweils ge-
nerierten Einnahmen.  
 
Auf Antrag der freien Mitarbeiterin stellte die Deut-
sche Rentenversicherung (RV) fest, dass es sich bei 
der Beschäftigung um ein abhängiges und somit so-
zialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhält-
nis handelt. Dagegen wehrte sich die Praxisinhabe-
rin.  
 
Das LSG entschied zugunsten der RV und begrün-
dete dies unter anderem damit, dass die Mitarbeite-
rin, obwohl nicht weisungsgebunden und selbstbe-
stimmt arbeitend, in die Organisation der Praxis ein-
gebunden war. Kontakt zu Patienten hatte die Mitar-
beiterin ausschließlich durch die Praxis bekommen. 
Behandlungsverträge der Patienten wurden mit der 
Praxisinhaberin und nicht mit der Mitarbeiterin ge-
schlossen. Somit hatte die Mitarbeiterin weder ein ei-
genes Unternehmerrisiko zu tragen, noch laufende 
Kosten, wie etwa Miete oder Personalkosten. Dar-
über hinaus war die Frau nicht unternehmerisch auf 
dem Markt tätig. 
 

 

 
Verlängerung von Kinderkrankengeld 

 
Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn 
es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass sie 
zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres er-
krankten und versicherten Kindes der Arbeit fernblei-
ben, eine andere in ihrem Haushalt lebende Person 
das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen 
kann und das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewie-
sen ist.  
 
Anspruch auf Krankengeld besteht in jedem Kalen-
derjahr für jedes Kind längstens für 10 Arbeitstage, 
für alleinerziehende Versicherte längstens für 20 Ar-
beitstage. Der Höchstanspruch bei mehreren er-
krankten Kindern besteht für Versicherte für nicht 
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mehr als 25 Arbeitstage, für alleinerziehende Versi-
cherte für nicht mehr als 50 Arbeitstage je Kalender-
jahr. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundesre-
gierung beschlossen, dass das Kinderkrankengeld 
im Jahr 2020 für 5 weitere Tage pro Elternteil (bei Al-
leinerziehenden 10 Tage) gewährt wird. 
 
Wenn beide Elternteile gesetzlich krankenversichert 
sind, können sie sich auch gegenseitig den Anspruch 
auf Kinderkrankengeld übertragen und entscheiden, 
wer von Beiden das kranke Kind betreut. 
 
Anmerkung: Da der Versicherungsschutz einer pri-

vaten Krankenversicherung in der Regel keinen An-
spruch auf Kinderkrankengeld umfasst, hat ein pri-
vatversicherter Elternteil hier keinen Anspruch auf 
unbezahlte Freistellung. 
 
 
Keine Geschenkzugaben bei Rezepteinlösung in 
der Apotheke 

 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil 
vom 9.7.2020 entschieden, dass inländische Apothe-
ken ihren Kunden beim Erwerb verschreibungspflich-
tiger Arzneimittel keine Vorteile in Form von Sach-
leistungen (z. B. eine Rolle Geschenkpapier, ein 
Paar Kuschelsocken oder Gutscheine) versprechen 
und gewähren dürfen. 
 
Ein Apotheker verstößt gegen die arzneimittelrechtli-
che Preisbindung, wenn er seinen Kunden für den 
Erwerb eines rezeptpflichtigen Arzneimittels eine 
Sachzuwendung verspricht und gewährt. Ver-
sandapotheken mit Sitz im EU-Ausland können je-
doch im Falle des Versands an Kunden in Deutsch-
land Rabatte und Boni auf verschreibungspflichtige 

Arzneimittel gewähren. Angesichts des bislang gerin-
gen Marktanteils der ausländischen Arzneimittelver-
sender an der Abgabe von rezeptpflichtigen Arznei-
mitteln in Deutschland ist die Preisbindung für die in-
ländischen Apotheken weiterhin zumutbar. 
 

 

 
Keine Abweichung von gerichtlich geregeltem 
Umgang mit Kindern wegen der Corona-Pande-
mie 

 
Ein familiengerichtlich geregelter Umgang des Kin-
des mit dem anderen Elternteil darf ohne rechtferti-
gende Änderungsentscheidung des Familiengerichts 
nicht unter Hinweis auf die Kontaktbeschränkungen 
wegen der Verbreitung des Corona-Virus verweigert 
werden. Gegen einen Elternteil, der den Umgang 
gleichwohl nicht gewährt, kann ein Ordnungsgeld 
verhängt werden, entschied das Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main mit seinem Beschluss v. 8.7.2020. 
Der Umgang zwischen dem nicht betreuenden El-
ternteil und dem Kind gehört zum absolut notwendi-
gen Minimum zwischenmenschlicher Kontakte und 
erfüllt damit einem Ausnahmetatbestand. 
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 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

12.10.2020 

Sozialversicherungsbeiträge 28.10.2020 

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 

 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/Basis-
zinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 

Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

  

 Verbraucherpreisindex 

 (2015 = 100) 

2020: August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0;  

April = 106,1; März = 105,7; Februar = 105,6; Januar = 105,2 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 106,1;  

September = 106,0 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  

 
 
Lesen Sie auf unserer Homepage unter „www.donhauser-stb.de“ weitere interessante Beiträge. 

 
 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht über-
nommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
Spruch des Monats: 

 
 
Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück. 

Laozi; 6. Jahrhundert v. Chr., chinesischer Philosoph 

 
 
 
 
Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO: Donhauser & Partner mbB Steuerberater, Mussinanstr. 63, 92318 
Neumarkt 
 
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung Ihrer Daten gemäß der Art. 15 bis 
18 DSGVO. Näheres entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung auf www.donhauser-stb.de 
 
Sollten Sie keine Zustellung des Info-Briefes mehr wünschen, können Sie jederzeit Ihre Einwilligung per Nachricht 
in Textform gegenüber Donhauser & Partner mbB Steuerberater, Mussinanstr. 63, 92318 Neumarkt oder per E-
Mail an info@donhauser-stb.de widerrufen. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html
http://www.donhauser-gbr.de/
http://www.donhauser-stb.de/
mailto:info@donhauser-stb.de

